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Abgeltungssteuer und Kinder

Ab 2009 wird die Einkommensteuer auf Kapitalerträge durch eine sogenannte Abgeltungssteuer ersetzt. Diese Abgeltungssteuer wird auch auf die Kapitaleinkünfte von Kindern erhoben. Tatsächlich sind Kinder unabhängig vom Alter einkommensteuerpflichtig. Die Einkünfte, oft nur Zinsen auf ein Sparbuch, liegen aber in der Regel weit unter dem Grundfreibetrag (7.664,-€), so dass keine Steuer entsteht.

Von Kapitalerträgen wird trotzdem Abgeltungssteuer einbehalten. Ab 2009 auch von Kleinbeträgen aus einem Sparbuch, die bisher unter eine Bagatelleregelung fielen. 

Damit die Abgeltungssteuer nicht verloren ist, haben Sie drei Möglichkeiten

1) Sie geben nach Jahresende eine Einkommensteuererklärung für das Kind ab. Der Aufwand wird aber oft nicht durch die Steuererstattung gedeckt sein.

2) Sie können dem Finanzinstitut einen Freistellungsauftrag erteilen. Ab 2009 ist dies bis zu 801,- € möglich. Bei mehreren Finanzinstituten müssen Sie aber genau auf die Höhe der einzelnen Freistellungsaufträge und die voraussichtlichen Kapitalerträge achten. Bei zu niedrigen Freistellungsaufträgen entsteht Abgeltungssteuer. Die Summe der Freistellungsaufträge darf 801,- € nicht überschreiten sonst müssen Sie mit einer Anzeige wegen Steuerhinterziehung rechnen. 

3) Sie können beim Finanzamt eine Nichtveranlagungsbescheinigung beantragen und dem Finanzinstitut im Original vorlegen. Das Finanzinstitut behält dann unabhängig von der Höhe der Kapitalerträge keine Abgeltungssteuer ein. Diesen Weg müssen Sie wählen, wenn die Kapitalerträge 801,- € aber nicht zusammen mit eventuellen anderen Einkünften den Grundfreibetrag übersteigen. Auch wenn die Kapitalerträge 801,- € nicht übersteigen, ist dieser Weg einfacher als die 2. Möglichkeit. Das Finanzamt stellt Ihnen die notwendige Anzahl Freistellungsbescheinigungen aus. 

Bitte beachten Sie auch das Merkblatt „Kirchensteuer und Abgeltungssteuer.“ Es gilt auch für Kinder.

Dieses Merkblatt und weitere finden Sie mit Aktualisierungen auch auf meiner Homepage www.dreher.cn/Wichtige Informationen Tipps und Tricks/Merkblätter.

Mit freundlichen Grüßen
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